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Gegenstand und Ziel der Ausschreibung

Im Februar 2011 hat die Liselotte-Rauner-Hauptschule den Neubau an der 
Voedestraße 46-48 bezogen. Seit dem Umzug steht das 3.452 qm große 
Grundstück des Altstandorts zur Disposition. Eine öffentliche Nachnutzung 
des Gebäudes der ehemaligen Hauptschule war nicht vorgesehen, deshalb 
wurde das leerstehende Schulgebäude im September 2013 abgerissen und 
das Gelände aufbereitet.

Das nunmehr brachliegende, städtische Grundstück liegt zentral und integriert 
in der Wattenscheider Innenstadt an der Einmündung der Voedestraße / Fried-
rich-Ebert-Straße, direkt angrenzend an die Stellplatzanlage des denkmalge-
schützten Verwaltungsgebäudes des Rathauses Wattenscheid. 
In fußläufiger Entfernung sind neben der Fußgängerzone und den Hauptge-
schäftsstraßen auch die beiden nordöstlich an der Marienstraße bzw. Voe-
destraße gelegenen Krankenhäuser sowie öffentliche Einrichtungen wie Mu-
sikschule, Stadtbücherei usw. zu erreichen.

Die Wattenscheider Innenstadt liegt im nördlichen Teil des Stadtbezirks Bo-
chum-Wattenscheid, nördlich der A 40 und südlich der Stadtgrenze zu Gel-
senkirchen. Der Stadtbezirk Bochum-Wattenscheid ist mit rund 72.000 Ein-
wohnern nach dem Stadtbezirk Bochum-Mitte der bevölkerungsreichste 
Stadtbezirk Bochums. Im statistischen Bezirk Wattenscheid-Mitte leben rund 
22.000 Einwohner auf 4,6 qkm. 

Mit dem Beschluss des städtebaulichen Fördergebietes Soziale Stadt stehen 
die Wattenscheider Innenstadt und angrenzende Wohnquartiere seit 2015 im 
Fokus der Stadterneuerung. Das ISEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) 
„Gesundes Wattenscheid – Familienfreundlich und generationengerecht“ legt
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den Schwerpunkt auf die Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen 
von Kindern, Jugendlichen, Familien, Alleinstehenden und Senioren. 
Querschnittsorientierte und übergreifende Maßnahmen, die sich dem gesun-
den Leben widmen, sollen zugleich der Verbesserung der Familienfreund-
lichkeit, der Gender- und Generationengerechtigkeit und der Integration 
dienen. Bei städtebaulichen und sozialintegrativen Maßnahmen wird ein be-
sonderes Augenmerk auf die Schaffung gesunder Wohn- und Lebensverhält-
nisse, den Klimaschutz, die Verbesserung des stadträumlichen Mikroklimas 
sowie die energetische Aufwertung bzw. Ausstattung der Gebäude gelegt.

Die Innenstadt Wattenscheids erfüllt als besonderes Stadtbezirkszentrum (vgl. 
Masterplan Einzelhandel, www.bochum.de) die kommunale und regionale Ver-
sorgung deutlich über den Stadtbezirk hinaus. Der Schwerpunkt des Angebots 
liegt im kurz- und mittelfristigen Bedarf. 
Das Stadtbezirkszentrum erstreckt sich hauptsächlich entlang der Ost-West-
Achse Oststraße. Einen klaren westlichen Abschluss bildet das Gertrudis-Cen-
ter (Einzelhandel, Praxen, Stadtbücherei, VHS, Parkhaus) am Alten Markt. 
Von dort verläuft die Fußgängerzone ca. 450 m lang nach Osten, wo sie sich 
in die Hochstraße und die Westenfelder Straße gabelt.
Die Fußgängerzone endet am August-Bebel-Platz bzw. an der Bahnhofstraße. 
Weiter östlich sind vor allem entlang der Hochstraße weitere Einzelhandels-
betriebe ansässig. In den Ergänzungsbereichen abseits der Fußgängerzone 
(u.a. Voedestraße, Freiheitstraße) dominieren Wohnen und teilweise Dienst-
leistungsnutzungen gegenüber dem Einzelhandel.
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Das Grundstück dieses Bestgebotsverfahrens eignet sich zur Entwicklung ei-
ner hochwertigen urbanen Bebauung. Neben innerstädtischem Wohnen ist an 
diesem prominenten Standort ein Nutzungskonzept zur Ergänzung des vielfäl-
tigen Angebots der Wattenscheider Innenstadt gewünscht. Außer Einzelhandel 
kommt die Nutzung durch eine soziale Einrichtung, wohnverträgliches Gewer-
be oder auch Dienstleistungen in Betracht. 

Ziel der Stadt Bochum ist es, die Entwicklung des ehemaligen Hauptschul-
standortes einzuleiten, im Rahmen eines konkurrierenden Wettbewerbsver-
fahrens bestmögliche Konzepte verschiedener Investoren für eine optimale 
und nachhaltige Standortentwicklung zu erhalten und die Wattenscheider 
Innenstadt durch eine qualitativ hochwertige und standortverträgliche Neube-
bauung und Nutzung aufzuwerten.

Das Grundstück soll deshalb über ein Bestgebotsverfahren an einen Inves-
tor vergeben werden, der ein maßgeschneidertes und qualitativ hochwertiges 
städtebauliches Konzept für dieses Grundstück realisieren will und kann, wel-
ches eine nachhaltige Stadtentwicklung und einen langfristigen Mehrwert für 
die Wattenscheider Innenstadt und den Stadtbezirk darstellt.
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Teil A - Das Grundstück
1. Angaben zum Grundstück

Flurkarte

Das Grundstück trägt die Liegen-
schaftsbezeichnung Gemeinde Bo-
chum, Gemarkung Wattenscheid, 
Flur 6, Flurstück 268 und hat eine 
Größe von 3.452 m². 

Das Grundstück wird begrenzt durch 
die Friedrich-Ebert-Straße im Norden 
und Osten, die Voedestraße im Sü-
den und die bebauten Grundstücke 
Voedestr. 13 und Friedrich-Ebert-Str. 
7 (Rathaus) im Westen. 

Die drei- bis viergeschossige Bebau-
ung in der Nachbarschaft an der Voe-
destraße ist geprägt durch Wohn-
nutzung. In den Erdgeschosslagen 
mittel- und unmittelbar benachbarter 
Gebäude befinden sich vereinzelt 
kleinere nicht störende Gewebeein-
heiten.

1.1 Lage l Größe I Abgrenzung 

Das städtische Grundstück Voe-
destraße 15 liegt in der Innenstadt 
des Stadtbezirks Bochum-Wat-
tenscheid unmittelbar südöst-
lich des Rathauses an der Fried-
rich-Ebert-Straße. Das Umfeld ist 
durch Geschosswohnungsbau un-
terschiedlicher Baujahre, das Rat-
haus selbst sowie gemischt genutz-
te Gebäude mit Büro- und kleinerer 
Einzelhandelsnutzung geprägt. In 
fußläufiger Entfernung liegen im 
Süden die Fußgängerzone (ca. 100 
m), die Stadthalle Wattenscheid (ca. 
400 m) sowie mehrere Schulen und 
Krankenhäuser (ca. 300 bis 500 m). 
Die Entwicklungsfläche ist darüber 
hinaus im unmittelbaren Umfeld gut 
mit Nahversorgung sowie mit dem 
ÖPNV erschlossen.
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1.2 Grundstückszustand l Gebäu-
debestand

Nutzung
Die vormals auf dem Grundstück be-
findliche Hauptschule Wattenscheid 
wurde im Jahr 2013 vollständig ab-
gerissen. Das Grundstück ist bis auf 
vereinzelte Einfriedungen (Mauern 
und Zäune) unbebaut.

Ein Teil des Grundstücks wird zurzeit 
noch als Behelfsparkplatz des be-
nachbarten Rathauses verwendet. 
Diese Nutzung wird zeitnah vor Be-
sitzübergang des Kaufvertrags be-
endet. Ein baulicher Rückbau durch 
die Ausloberin ist nicht vorgesehen,

allerdings werden die dafür einge-
bauten Stahlmattenzaunelemente 
zeitnah zum Besitzübergang in Ab-
sprache mit dem Käufer durch die 
Ausloberin zurückgebaut und sind 
nicht Bestandteil des Kaufgrund-
stücks.
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Baugrund
Nach dem Abriss des Schulgebäudes 
wurden zur Auffüllung entstandener 
Volumina unterhalb Geländeniveau 
(Keller, Gründungen, Zisterne, ent-
fernte Asphaltflächen etc.) insgesamt 
rd. 1.828 m³ Lehm und Mergel-Bö-
den der LAGA-Klasse Z0 eingebaut. 

Ferner wurden kurz nach Einbau des 
o.g. Bodenmaterials rd. 73 Tonnen 
Kalksteinschotter in einer Körnung 
0-45 mm aufgebracht und verteilt, um 
die Fläche noch mit schwerem Gerät 
befahren und profilieren zu können. 
Der auf dem Kaufgrundstück vorhan-
dene Behelfsparkplatz ist mit einer 
wassergebundenen Decke aus Kies 
und Sand befestigt. 

Ehemalige Hausanschlussleitungen 
außerhalb des verfüllten Geländes 
wurden stillgelegt und sind im Grund-
stück verblieben. Lage- und histo-
risch bedingt muss mit vereinzelten 
Mauerwerks- und Fundamentresten 
im Untergrund des Grundstücks ge-
rechnet werden.

Aus dem als Anlage beigefügten La-
geplan über frühere Altbebauung in
der Umgebung haben sich im Vorfeld

des Bestgebotsverfahrens Hinweise 
auf eine mögliche Luftschutzanlage 
im Nordwesten des Kaufgrundstücks 
ergeben. Diesen Hinweisen ist die 
Ausloberin im September 2016 zu-
nächst mit einer geophysikalischen 
Messung nachgegangen (siehe An-
lage). 

In einem weiteren Schritt wurde im 
Oktober 2016 mittels zweier Bagger-
schürfen die vermutete Luftschutzan-
lage angetroffen.   Eine entsprechen-
de Fotodokumentation der Schürfe 
ist als Anlage beigefügt.

Hierbei zeigte sich, dass die Anlage 
nicht mehr erhalten ist. In den Schür-
fen wurden mit Bauschuttresten ver-
füllte Bereiche angetroffen. Aufgrund 
der geringen Überdeckung kann 
nicht von einem echten Luftschutz-
stollen oder -bunker ausgegangen 
werden. Vielmehr ist zu vermuten, 
dass es sich um einen Deckungs-
graben gehandelt hat. In Lagen von 
mehr als ca. 3,00 m unter der heuti-
gen Geländeoberkante waren keine 
weiteren Hinweise auf einen Graben 
mehr feststellbar. Der gewachsene 
Boden stand hier ungestört an.

Es ist daher davon auszugehen, 
dass bei zukünftigen Erdarbeiten 
je nach Bedarf des jeweiligen Teil-
nahmebeitrags die Anlagenreste mit 
abgebrochen bzw. ausgeschachtet 
werden oder – entsprechend den 
Regelungen des Abfall- und Umwelt-
rechts – im Kaufgrundstück verblei-
ben können.

Nach bisheriger Erfahrung ist bei 
Bauschuttresten, die zur Verfüllung 
von Luftschutzanlagen dieser Art 
verwendet wurden, mit unklassifi-
ziertem Material zu rechnen, das 
die LAGA-Klasse Z2 überschrei-
ten kann. Ein entsprechender Ab-
schlag für die Entsorgung von bis zu 
180 m³ entsprechenden Bodenaus-
hubs ist im Mindestgebot pauschal 
berücksichtigt. Etwaige darüber hin-
ausgehende Kosten werden von der 
Ausloberin nicht erstattet, etwaige 
dies unterschreitende Kosten jedoch 
auch nicht zurückgefordert. Über 
Hinweise und Auflagen im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens 
hinausgehende Nachweise (zu Ent-
sorgungskosten, Bodenanalytik und 
dgl.) sind gegenüber der Ausloberin 
nicht zu erbringen.
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1.3 Leitungsbestand

In unmittelbarer Nähe der 
Grundstücksgrenzen zur Fried-
rich-Ebert-Straße und zur Voedestra-
ße befinden sich mehrere Anlagen 
der öffentlichen Versorgung, darun-
ter ein Mast der Straßenbahnoberlei-
tung und zahleiche Schaltschränke 
(s. Anlage Leitungspläne der Versor-
gungsunternehmen). Eine Verlegung 
oder Entfernung dieser Anlagen ist 
nicht Bestandteil des Bestgebotsver-
fahrens. Sollte ein Teilnahmebeitrag 
die Verlegung oder Entfernung die-
ser Anlagen erfordern, ist der weitere 
Umgang mit dem jeweiligen Betrei-
ber der Anlagen (der Stadtwerke Bo-
chum Netz GmbH, der BOGESTRA 
und/oder dem Tiefbauamt der Stadt 
Bochum) abzustimmen und ggf. in 
den einzureichenden Planunterlagen 
darzustellen. Mit der Verlegung die-
ser Anlagen einhergehende Kosten 
sind ggf. vom Investor zu tragen.

Nähere Hinweise zum Umgang mit 
etwaigen Leitungen im Kaufgrund-
stück können dem als Anlage bei-
gefügten Musterkaufvertrag entnom-
men werden.

liche Breite. Die Erschließung des 
Rathausparkplatzes und des ehe-
maligen Lehrerparkplatzes von der 
Friedrich-Ebert-Straße aus ist des-
halb nur mit der Zufahrtsregelung 
„rechts rein/rechts raus“ möglich, die 
auch für eine zukünftige Erschlie-
ßung von dieser Seite Bestand ha-
ben muss.

Auch deshalb ist für das Bauvor-
haben neben einer Zufahrt von der 
Friedrich-Ebert-Straße auch eine von 
der Voedestraße vorzusehen, die je-
doch wegen der beengten Fahrbahn 
und der angrenzenden Wohnnutzung 
nicht die Hauptlast der Erschließung 
tragen kann und darf. 

Eine Anbindung oder Erschließung 
des Neubaus über die bestehende 
Zufahrt des Rathausparkplatzes ist 
nicht möglich. Der derzeit noch auf 
dem Grundstück des Bestgebotsver-
fahrens befindliche Behelfsparkplatz 
ist vom Investor zurückzubauen oder 
durch eine geeignete neue Anlage 
zu ersetzen, die ausschließlich dem 
Teilnahmebeitrag dienen soll. Eine 
entsprechende Zufahrt ist unabhän-
gig von der Zufahrt des Rathauspark-
platzes her- bzw. darzustellen.  

1.4 Erschließung

Mit der Lage an der Fried-
rich-Ebert-Straße besitzt das Grund-
stück eine günstige verkehrliche 
Anbindung an das Hauptverkehrs-
straßennetz.
 
Die Kreuzung Friedrich-Ebert-Stra-
ße/Voedestraße wird durch eine 
Lichtsignalanlage geregelt. Neben 
einer fußläufigen Anbindung an die 
östlichen Wohngebiete und zu den 
Krankenhäusern ist dadurch die An-
bindung für den Fahrzeugverkehr in 
alle Richtungen gegeben.

Zugleich bietet diese Lage eine 
hervorragende Einbindung in das 
ÖPNV-Netz. Die nächstgelegene 
Straßenbahn- und Bushaltestelle 
„Freiheitstraße“ ist ca. 150 m ent-
fernt. Der nahegelegene August-Be-
bel-Platz ist ein Knotenpunkt örtli-
cher Bus- und Straßenbahnlinien 
und bietet zugleich auch ein großes 
Stellplatzangebot für den öffentlichen 
Bedarf.

Aufgrund der vier Fahrstreifen und 
der Straßenbahn in Mittellage hat die 
Friedrich-Ebert-Straße eine erheb-
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Sollte diese unabhängige Zufahrt 
es – z.B. aus verkehrsplanerischen 
oder bauordnungsrechtlichen Grün-
den – erfordern, diese Zufahrt mit 
der Zufahrt des Rathausparkplatzes 
zusammenzuführen, stellt die Aus-
loberin dies dem Teilnehmer grund-
sätzlich frei. Diese Zusammenlegung 
ist dann jedoch ausschließlich über 
eine Zufahrt auf dem Grundstück des 
Bestgebotsverfahrens vorzunehmen 
und im Teilnahmebeitrag entspre-
chend darzustellen. 

Bei Inanspruchnahme dieser Oti-
on ist die Erreichbarkeit des Rat-
hausparkplatzes durch Baulast und 
Grunddienstbarkeit im Zuge des 
Kaufvertrags entsprechend dauer-
haft zu sichern. Eine Beteiligung an 
Unterhaltung, Instandhaltung oder 
an den Baukosten einer erstmaligen 
Erstellung dieser dann gemeinsa-
men Zufahrt seitens der Ausloberin 
ist ausgeschlossen. Der Rathaus- 
parkplatz ist in geeigneter Weise 
auf Kosten des Investors an diese 
Zufahrt anzubinden. Die detaillier-
te Regelung kann dem als Anla-
ge beigefügten Musterkaufvertrag 
(siehe § 6 (c)) entnommen werden.

1.5 Erschließungsbeiträge 

Erschließungsbeiträge nach BauGB 
fallen für das Kaufgrundstück nicht 
an. Maßnahmen nach dem Kommu-
nalabgabengesetz hinsichtlich der 
Modernisierung oder Verbesserung 
der örtlichen Erschließung sind zur-
zeit nicht geplant. Die Ausloberin 
geht davon aus, dass der Umfang der 
vorhandenen Erschließung für das 
Vorhaben des Investors ausreicht. 
Evtl. notwendige Veränderungen an 
den öffentlichen Erschließungsan-
lagen (Tiefbordabsenkungen, Geh-
wegüberfahrten und dgl.) gehen zu 
Lasten des Investors und sind mit 
dem Tiefbauamt der Stadt Bochum 
abzustimmen.

1.6 Grundstückskaufpreis l 
Mindestgebot

Die Ausloberin ist verpflichtet, das 
Grundstück Voedestraße mindes-
tens zum Verkehrswert nach § 194 
BauGB zu veräußern. Das Mindest-
gebot berücksichtigt dies entspre-
chend. Ein Gebot unter diesem Min-
destgebot führt zum Ausschluss des 
Teilnehmers.

Für die Ermittlung des Mindestgebo-
tes sind die in diesem Bestgebots-
verfahren geschilderten Beschaffen-
heit des Kaufgrundstücks, die in dem 
Bestgebotsverfahren getroffenen 
Annahmen, der aktuelle erschlie-
ßungsbeitragsfreie Bodenrichtwert 
der näheren Umgebung in Höhe von 
270 EUR je m² sowie ein pauscha-
ler Abzug für die Berücksichtigung 
etwaiger Entsorgungskosten für 
Bauschuttreste zur Verfüllung eines 
Luftschutzdeckungsgraben berück-
sichtigt worden.
Unter diesen Voraussetzungen 
beträgt das Mindestgebot 920.000,00 
Euro.
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Das Grundstück liegt innerhalb der 
räumlichen Grenzen des Stadter-
neuerungsgebietes, für das die 
Umsetzung des Integrierten städ-
tebaulichen Entwicklungskozeptes 
„Gesundes Wattenscheid - Familien-
freundlich und generationengerecht“ 
(ISEK) im Februar 2015 beschlossen 
wurde. Das Maßnahmenkonzept 
benennt konkrete Projekte aus ver-
schiedenen Handlungsfeldern zur 
nachhaltigen Entwicklung der Wat-
tenscheider Innenstadt, z.B. für die 
Aufwertung des August-Bebel-Plat-
zes. Diese werden in den kommen-
den Jahren im Rahmen des Förder-
programms Soziale Stadt umgesetzt. 
Für die Entwicklung des Grundstücks 
Voedestraße wurden im Rahmen des 
ISEK keine konkreten Maßnahmen 
benannt. Gleichwohl soll das Best-
gebotsverfahren die Ziele des ISEK 
unterstützend begünstigen und be-
rücksichtigen.

2.1 Rechtliche Rahmenbedingun-
gen

Im Regionalen Flächennutzungsplan
ist das Grundstück Voedestraße 15 
als gemischte Baufläche dargestellt. 

Der seit 1991 rechtsverbindliche Be-
bauungsplan Nr. 617 – Wattenschei-
der Innenstadt  setzt diese Fläche für 
Gemeinbedarf mit der Zweckbestim-
mung Schule fest. 

Um die Nutzungsperspektiven für 
das Grundstück zu öffnen, wurde 
am 25.04.2012 der Aufstellungs-
beschluss für den Bebauungsplan 
Nr. 942 – Friedrich-Ebert-Straße/
Voedestraße gefasst. Der räumli-
che Geltungsbereich (Plangebiet) 
des Bebauungsplans umfasst das 
ehemalige Schulgrundstück Voe-
destraße 15, östlich des Watten-
scheider Rathauses, westlich der 
Friedrich-Ebert-Straße und nördlich 
der Voedestraße. Im Aufstellungsver-
fahren werden neben Festsetzungen 
zur Gebietsart und dem Ausschluss 
unerwünschter Nutzungen (Spiel-
hallen, Wettbüros, Betriebe mit se-
xuellen Dienstleistungen) auch ge-
stalterisch wirkende Festsetzungen 
getroffen. Grundsätzlich wird öffent-
lich geförderter Wohnungsbau in den 
Obergeschossen nicht ausgeschlos-
sen. Im Hinblick auf die zentrale, in-
nerstädtische Lage und zur Ergän-
zung der bestehenden Vielfalt der

2. Entwicklungsziele und Planungsvorgaben

Wattenscheider Innenstadt ist ge-
wünscht, dass in den zu planenden 
Baukörper neben Wohnen auch er-
gänzende Nutzungen wie Einzelhan-
del, Gastronomie oder Räume für 
soziale Einrichtungen bzw. Nutzun-
gen sowie Dienstleistung integriert 
werden. 

Die Festsetzungen des rechtskräf-
tigen Bebauungsplanes für das 
Grundstück (Fläche für Gemeinbe-
darf/Schule) sind mit dem potenti-
ellen Bauvorhaben nicht vereinbar. 
Aus Sicht der Stadt Bochum umfasst 
der Bebauungsplan einen Großteil 
der Innenstadt Wattenscheids und 
soll weiter fortbestehen. Eine teil-
weise oder grundstücksbezogene 
Aufhebung des Bebauungsplanes 
Nr. 617 wird wegen des zeitaufwen-
digen Verfahrens ebenso wie die 
Weiterentwicklung des in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplanes Nr. 
942 nicht betrieben. Der Investor ist 
daher gehalten für sein Vorhaben 
im Rahmen seines Bauantrags ei-
nen Antrag auf Befreiung zu stellen. 
Die Ausloberin stellt diese Befreiung 
soweit rechtlich gem. § 34 BauGB 
zulässig in Aussicht, wenn sich das
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Vorhaben grundsätzlich in die vor-
handene Bebauung einfügt.
An der nördlichen Grenze des Grund-
stücks liegen die Stellplatzanlage 
des Rathauses Wattenscheid und 
der einzige barrierefreie Zugang zum 
denkmalgeschützten Verwaltungs-
gebäude. Die Stellplatzanlage ist in 
ihrer Funktion unbeeinträchtigt zu 
erhalten und, sollte dies der Teilnah-
mebeitrag erfordern oder vorsehen, 
ggf. über das Grundstück des Best-
gebotsverfahrens in bauordnungs-
rechtlich geeigneter Weise mit zu 
erschließen (siehe auch Punkt 1.4). 
Für die Neubebauung muss, dem 
tatsächlichen Bedarf entsprechend, 
ausreichender Parkraum auf dem 
Grundstück geschaffen werden.
In der ansonsten geschlossenen Gie-
belfassade des Hauses Voedestra-
ße 13 befindet sich der Luftauslass 
einer Ablufteinrichtung. Für diese 
Öffnung wurde seitens der Auslobe-
rin/Grundstückseigentümerin keine 
Genehmigung erteilt. Der Betreiber 
wurde vor Veröffentlichung des Best-
gebotsverfahrens auf eine ggf. an-
stehende Entfernung hingewiesen.

2.2 Potentielle Nutzungen

Nach der Verlagerung des Schul-
standortes zur Voedestraße 46-48 
und der Prüfung einer öffentlichen 
Nachnutzung wurden mögliche Nut-
zungsperspektiven für den Altstand-
ort der Hauptschule Wattenscheid
untersucht. 

Einzelhandel
Der Standort liegt innerhalb des im 
aktuellen Masterplan Einzelhandel 
abgegrenzten Stadtbezirkszentrum 
Wattenscheid-Innenstadt. Den Ziel-
setzungen des Masterplanes ent-
spricht die Ansiedlung von Einzel-
handelsbetrieben mit zentren- und 
nahversorgungsrelevanten Sorti-
menten. Verlagerungen bestehender 
Einzelhandelsbetriebe aus der Fuß-
gängerzone sollten jedoch vermie-
den werden. Die maximale Größe 
der Verkaufsfläche bemisst sich nach 
der Standortverträglichkeit, darf bei 
zentrenrelevanten Sortimenten je-
doch nicht größer als 3000 qm sein.

Hinsichtlich der Ansiedlung von Ein-
zelhandelsnutzungen hat der Rat der 
Stadt Bochum am 29.02.2012 be-
schlossen, dass die Ansiedlung oder 
der Verkauf an einen Discounter an 

diesem Standort ausgeschlossen 
ist. Dieser politische Beschluss ist 
im Rahmen des Bestgebotsverfah-
rens vom Teilnehmer zwingend zu 
berücksichtigen. Die vom Teilneh-
mer beabsichtigten Nutzungen sind 
im Teilnahmebeitrag entsprechend 
darzustellen und werden zusätzlich 
im Rahmen des Grundstückskauf-
vertrags entsprechend (in grundsätz-
licher Form) verbindlich vereinbart 
und zum Teil dinglich gesichert (sie-
he Musterkaufvertrag).

Dienstleistung, Gewerbe, Soziale 
Einrichtungen
Als Ergänzung der Nutzungsvielfalt 
der Wattenscheider Innenstadt ist an 
diesem Standort auch nicht stören-
des Gewerbe, Dienstleistung oder 
eine soziale Einrichtung denkbar. 
Wie und von wem ein Betrieb oder 
eine Einrichtung betrieben werden 
soll, ist ggf. vergaberechtsneutral 
vom Teilnehmer – z.B. in Form einer 
Absichtserklärung und Betriebsbe-
schreibung des Betreibers – dar-
zustellen. Die Ausloberin schließt 
grundsätzlich nicht verträgliche 
Nutzungen (Spielhallen, Wettbüros, 
Betriebe mit sexuellen Dienstleistun-
gen) aus.  
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Wohnen
Die Bevölkerungsstruktur in Watten-
scheid weist, neben einem überdurch-
schnittlich hohen Jugendquotienten 
und einem überdurchschnittlichen 
Anteil von Haushalten Alleinerzie-
hender, auch einen hohen Alten-
quotienten auf. Die durchschnittliche 
HaushaItsgröße liegt bei 1,88 Perso-
nen (Wohnungsmarktbericht 2016). 
Demgegenüber ist das Angebot an 
kleinen, modern ausgestatteten und 
barrierefreien Wohnungen, insbe-
sondere für Senioren, gemäß einer 
Studie (Quartiersbezogenes Hand-
lungskonzept ,,Am Beisenkamp“ in 
Bochum, InWIS Forschung und Be-
ratung GmbH), sehr gering.
Die Ausoberin geht deshalb davon 
aus, dass in der Umgebung des 
Grundstücks ein besonderer Bedarf 
für kleine, barrierefreie Wohnungen 
für 1-2 Personen, speziell für Ältere 
(Generation 60+) besteht. Eine ent-
sprechende Nutzung in Teilen des 
Teilnahmebeitrags ist entsprechend 
ausdrücklich erwünscht.
Eine derartige Wohnnutzung, ins-
besondere auch in Form öffentlich 
geförderten Wohnraums, sieht die 
Ausloberin in den oberen Geschos-
sen und in Kombination mit innen-
stadtrelevanten Nutzungen im Erd-
geschoss.

2.3 Anforderung an die Bebauung

Die prominente Lage in der Watten-
scheider Innenstadt direkt neben 
dem denkmalgeschützten Rathaus 
erfordert eine architektonisch hoch-
wertige, innerstädtische Bauform, die 
sich angemessen in den städtebauli-
chen Kontext einfügt und gleichzeitig 
den Standort mit einer architekto-
nisch hochwertigen Baugestaltung 
sowie seiner Nutzung aufwertet. 

Dabei ist zwischen den Hochhäusern 
des August-Bebel-Platzes und der 
eher gründerzeitlichen Umgebung 
des Rathauses zu unterscheiden. 
Als Orientierungsmaßstab für die 
Traufhöhe der Neubebauung an der 
Voedestraße ist die Traufhöhe des 
Gebäudes Voedestr. 13, die bei ca. 
12 m über Gelände liegt, maßgeb-
lich. An der Friedrich-Ebert-Straße 
darf ein dort geplantes Gebäude 
des Teilnahmebeitrags das Rathaus 
Wattenscheid in der Höhe nicht 
überschreiten (Gebäudehöhe Rat-
haus Wattenscheid ca. 15 m über 
Gelände). Im Kreuzungsbereich der 
Voedestraße/Friedrich-Ebert-Stra-
ße kann von der Höhenbegrenzung 
(leicht) abgewichen werden, um der 
Ecksituation städtebaulich Rechnung 
zu tragen.

Das gegenüberliegende, 8- bis 10-ge-
schossige Gebäude August-Be-
bel-Platz 15-19, wird dahingehend 
als nicht maßgeblich betrachtet und 
dem August-Bebel-Platz zugeordnet.

Zur Aufwertung des Stadtraumes 
wird an dieser Stelle, unter Berück-
sichtigung der Gehwege, zwingend 
die Ausbildung einer klaren Raum-
kante zur Friedrich-Ebert-Straße und 
zur Voedestraße mit einem mehrge-
schossigen Baukörper gesehen. 

An das grenzständige Gebäude 
(Brandwand) Voedestraße 13 kann 
grundsätzlich direkt angebaut wer-
den (zum Luftauslass in der Brand-
wand s. Punkt 2.1).
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2.4 Baumbestand

Ein Lageplan mit dem vorhandenen 
Baumbestand ist als Anlage (siehe 
Lage- und Höhenplan) beigefügt. Es 
ist entsprechend mit 10 Bäumen zu 
rechnen, die unter die Schutzbestim-
mungen der Baumschutzsatzung der 

Stadt Bochum fallen und entspre-
chend zu ersetzen sind. Die Satzung 
ist unter www.bochum.de als PDF 
zugänglich.
Auf den Schutzzeitraum des § 39 
Bundesnaturschutzgesetzes wird 
gesondert hingewiesen. Darüber hi-
nausgehende artenschutzrechtlich 

relevante Vorkommen hinsichtlich 
Flora und Fauna sind der Ausloberin 
derzeit nicht bekannt, können jedoch 
zum Zeitpunkt des Baubeginns we-
gen der langen Brachliegezeit nicht 
ausgeschlossen werden. Ggf. ist ein 
Artenschutzgutachten einzuholen.
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Teil B Das Verfahren
1 Verfahrensbedingungen

1.1 Verfahrensart

Bei dem Verfahren handelt es sich 
um ein Bestgebotsverfahren zur 
Veräußerung des 3.452 m² großen 
Grundstücks Gemarkung Watten-
scheid, Flur 6, Flurstück 268. 
Eigentümerin des Grundstücks und 
Ausloberin des Verfahrens ist die 
Stadt Bochum.

Das zweistufige Verfahren gliedert 
sich in eine Teilnahmebewerbung 
und das Auswahlverfahren. 
Die Ausschreibung wendet sich an 
Einzelinvestoren oder Investorenge-
meinschaften.

Für die Teilnahme zugelassene Be-
werber (Teilnehmer), die in Kennt-
nis des Gegenstands, der Vorga-
ben und Anforderungen und des 
Verfahrensablaufs das angebotene 
Grundstück erwerben wollen, wer-
den gebeten, einen Teilnahmebeitrag 
abzugeben, der aus einem Bebau-
ungs- und Nutzungskonzept und ei-
nem Kaufgebot gemäß den Anforde-
rungen dieses Bestgebotsverfahrens 
besteht. Die Bewertung der Teilnah-
mebeiträge durch das Auswahlgre-
mium erfolgt anonym.

Bei dem Verfahren handelt es sich 
nicht um eine Ausschreibung nach 
den Regeln des auf öffentliche Auf-
träge anwendbaren Vergaberechts, 
sondern um eine für die Ausloberin 
unverbindliche Aufforderung zur Ab-
gabe von Kaufgeboten. Die Auslo-
berin behält sich die volle Entschei-
dungsfreiheit darüber vor, ob, wann, 
an wen und zu welchen Bedingun-
gen der Verkauf erfolgt. Die Auslo-
berin behält sich darüber hinaus vor, 
das Verfahren zu jedem Zeitpunkt bei 
Vorliegen wichtiger Gründe zu modi-
fizieren oder dann zu beenden, wenn 
nicht genügend belastbare, den 
Anforderungen dieser Ausschrei-
bung entsprechende Kaufgebote 
eingehen.

Aus der Teilnahme an dem Auswahl-
verfahren lassen sich keine Ver-
pflichtungen der Ausloberin herlei-
ten. Ansprüche gegen die Ausloberin 
und Grundstückseigentümerin sind 
ausgeschlossen, insbesondere bei 
Nichtberücksichtigung von Kaufge-
boten sowie bei Änderung oder Be-
endigung des Verfahrens. Die Aus-
loberin behält sich auch vor, Teilneh-
mer zur Abgabe von Nachgeboten 
aufzufordern und einen Nachweis

über die Kaufpreisfinanzierung zu 
verlangen. Der höchstbietende   
Kaufinteressent bzw. Teilnehmer hat 
keinen Anspruch darauf, dass die 
Grundstückseigentümerin ihm das 
Objekt verkauft.

1.2 Ausloberin und Verfahrens-
steuerung 

Ausloberin des Verfahrens ist die
Stadt Bochum, vertreten durch das 
Amt für Stadtplanung und Wohnen
Herr Burkhard Huhn
Frau Dagmar Speulmanns
Hans-Böckler-Straße 19
44777 Bochum

sowie durch das 
Amt für Geoinformation,
Liegenschaften und Kataster
Herr Franz Kochanek
Herr Thomas Mayer
Hans-Böckler-Straße 19
44777 Bochum

Das Verfahren wird betreut durch
den Verfahrenssteuerer
Itten+Brechbühl GmbH
Goethestr. 5
44791 Bochum
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1.3 Zulassungsbereich

Der Zulassungsbereich umfasst 
die Staaten des europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) sowie die 
Staaten der Vertragsparteien des 
WTO-Übereinkommens über das öf-
fentliche Beschaffungswesen GPA.

1.4 Sprache des Verfahrens

Das Verfahren wir in deutscher Spra-
che durchgeführt. Die einzureichen-
den Beiträge (Bebauungs- und Nut-
zungskonzept und Kaufgebot) sind 
in deutscher Sprache zu verfassen. 
Gleiches gilt für Beschriftungen und 
Bezeichnungen von Plänen, Doku-
menten etc..

1.5 Vergütung der Teilnahmebei-
träge l Urheberrecht

Die Erstellung eines Bebauungs- und 
Nutzungskonzeptes und eines Kauf-
gebotes wird durch die Ausloberin 
nicht vergütet. 

Das Urheberrecht und das Recht 
auf Veröffentlichung des geforderten 
Bebauungs- und Nutzungskonzep-
tes bleiben jedem Verfasser erhal-
ten. Die Entwürfe oder Teile davon 
kann die Ausloberin ohne Vergütung 

veröffentlichen und ausstellen. Die 
Namen der Verfasser werden dabei 
genannt. Die wirtschaftlichen Details 
der Kaufgebote werden von der Aus-
loberin und den Beauftragten in allen 
Teilen streng vertraulich behandelt. 
Sie werden weder veröffentlicht noch 
Dritten zur Kenntnis gegeben. Ge-
setzliche Auskunftspflichten bleiben 
vorbehalten.

Mit der Abgabe eines Kaufgebots 
entsteht kein Anspruch auf Abschluss 
eines Kaufvertrages. Kosten, die den 
Bewerbern bzw. Teilnehmern im Zu-
sammenhang mit einer Beteiligung 
an dieser Ausschreibung entstehen, 
werden von der Ausloberin nicht er-
stattet.

1.6 Haftung

Die Angaben in diesem Verfahren 
beruhen ausschließlich auf den der 
Ausloberin, deren Mitarbeitern bzw. 
deren Beratern zur Verfügung ste-
henden Informationen sowie auf ei-
ner Reihe von Annahmen, die sich 
als richtig oder unrichtig erweisen 
können. Sie geben teilweise die ge-
genwärtige Meinung der Ausloberin 
hinsichtlich möglicher zukünftiger 
Ereignisse wieder, sind jedoch unge-
wiss und unterliegen daher Risiken

bzw. Veränderungen. Die tatsäch-
lich eintretenden Ereignisse können 
erheblich von den Meinungen und 
Prognosen der Ausloberin abwei-
chen. Von der Ausloberin gemachte 
Angaben erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit der Informatio-
nen. Für nicht schriftlich erteilte oder 
bestätigte Angaben, die von den An-
gaben der Ausloberin abweichen, 
übernimmt die Ausloberin keinerlei 
Haftung. Eine Haftung der Ausloberin 
für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zur Verfügung gestellten Informa-
tionen ist ausgeschlossen.

Die vorgenannten Haftungsaus-
schlüsse beziehen sich auch auf alle 
weiteren an diesem Verfahren betei-
ligten Fachbehörden.

Für Beschädigung oder Verlust von 
eingereichten Unterlagen haften die 
Ausloberin und ihre Beauftragten nur 
im Falle von Vorsatz oder grob fahr-
lässigen Verhaltens.
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2 Auswahlverfahren

Alle Bewerber des vorlaufenden Be-
werbungsverfahrens, die die Teilnah-
mevoraussetzungen erfüllt haben, 
werden zur Teilnahme am Auswahl-
verfahren eingeladen, sich mit einem 
Bebauungs- und Nutzungskonzept 
einschließlich eines Kaufgebotes 
um den Kauf des Grundstücks Voe-
destraße zu bewerben. Für das Aus-
wahlverfahren gelten die folgenden 
Verfahrensbedingungen: 

2.1 Teilnehmevoraussetzungen l
Teilnahmeantrag

Alle Bewerber werden gebeten den 
ausgefüllten Teilnahmeantrag mit 
den erforderlichen Anlagen zum vor-
gesehenen Zeitpunkt einzureichen. 
Ohne Einreichung des Teilnahmean-
trags ist die Teilnahme am weiteren 
Verfahren nicht möglich.

Der Bewerber hat Auskunft über das 
Unternehmen bezüglich der Rechts-
form, Gründungsdatum und Referen-
zen zu geben.  Es sind vom Bewer-
ber (Investor und Planer gemeinsam) 
maximal 6 vergleichbare Referenzen 
beizufügen. 

Die gewünschten Informationen zu 
den Referenzen sind in die beigefüg-
ten Formblätter einzutragen. 
Zusätzlich sollte der Bewerber je Re-
ferenz maximal 2 DIN A4-Blätter mit 
ergänzenden Angaben, Plänen und 
Bebilderungen beifügen. Der Teilnah-
meantrag ist an der vorgesehenen 
Stelle rechtsgültig zu unterzeichnen, 
da eine weitere Teilnahme ansonsten 
nicht möglich ist.

Sind dem Bewerber keine Referenz-
objekte möglich, ist die Qualifikation 
durch entsprechende Grundsatz-
vereinbarungen (Letter of Intent, 
Finanzierungsnachweise, Grün-
dungsvereinbarungen über Genos-
senschaften, GbR und dgl.) beizu-
fügen, aus denen die handelnden 
natürlichen oder juristischen Perso-
nen hervorgehen. 

Der zugelassene Bewerber (Teilneh-
mer) erhält im Anschluss vom Ver-
fahrenssteuerer eine entsprechende 
Nachricht über die Zulassung sowie 
alle weiteren in diesem Bestgebots-
verfahren genannten Anlagen.  

Doppelbewerbungen sind nicht zu-
lässig und werden vom Verfahren 
ausgeschlossen.

Der Teilnahmeantrag ist rechtsgültig unterzeichnet mit den erforderlichen Anlagen 
bis zum 7. August 2017, 16:00 Uhr im Büro des Verfahrenssteuerers (Itten+Brechbühl 
GmbH, Goethestr. 5, 44791 Bochum) einzureichen.
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2.2 Geforderte Leistungen

Bebauungs- und Nutzungskon-
zept
Alle Unterlagen sind 2-fach in Papier-
form und auf Datenträger (CD) einzu-
reichen. Die Pläne, maximal 4 Stück, 
sollen auf DIN A 1 Querformat ein-
gereicht werden. Eine Ausfertigung 
der Pläne ist gerollt einzureichen. 
Eine weitere Ausfertigung sollte 
DIN-A4-gefaltet eingereicht werden.

Die Unterlagen sind in an-
onymisierter Form einzu-
reichen! 
Symbole, Schriftarten u. 
ä., die Rückschlüsse auf 
den Bieter geben, sind 
nicht zugelassen. Damit 
das Kaufgebot zuzuord-
nen ist, vergibt der Bie-
ter nach dem beigefügten 
Formblatt eine 6-stellige 
Tarnziffer.

B) Stellplatz-/Tiefgaragenkonzept 
Darstellung der Stellplatz-/Tiefgara-
genkonzeption für Pkw u. Fahrräder

C) Grundrisse M 1:200
Im Plan sollen die zum Verständnis 
erforderlichen Grundrisse (mindes-
tens Erdgeschoss und ein Oberge-
schoss) gezeigt werden.

D) Schnitte/Ansichten M 1:200
Darstellung frei wählbarer Schnit-
te mit Höhenangaben (bezogen auf 
NN). Es sind insbesondere die Ge-
bäudehöhen im Bezug zum Rathaus 
Wattenscheid darzustellen.

F) Skizzen/Perspektiven
Max. drei freie Darstellungen in Form 
von Isometrien oder sonstigen Vi-
sualisierungen zum Verständnis des 
Konzepts.

G) Erläuterungsbericht
Erläuterung des städtebaulichen Ent-
wurfes, des Nutzungskonzepts und 
des architektonischen Konzeptes 
(max. 3 DIN A4-Seiten) in Textform 
und ggf. anhand von Skizzen.
Mit dem Konzept ist die Vermarktung/ 
Realisierungserklärung abzugeben.

H) Flächenkenndaten jeweils für alle 
Nutzungsarten (Wohnen, Büro, Ge-
werbe/Handel etc.)
Angaben zu Brutto-Grundfläche, 
Netto-Grundfläche, Nutzfläche nach 
DIN 277 und weitere Flächen sowie 
zur Anzahl der Stellplätze für Pkw 
und Fahrräder.

I) Finanzierungskonzept und Finan-
zierungszusage eines Kreditinsti-
tutes innerhalb des Zulassungsbe-
reichs gem. 1.3. (siehe auch Hinweis 
zu „Geforderte Leistungen“)

J) Kaufgebot gem. Formblatt

K) Verfasser-/Realisierungserklärung 
gem. Formblatt

L) Zeit- und Maßnahmenplan

M) Datenträger CD
     (.pdf/- .jpg-Dateien)

A) Lageplan M 1:500
Mit Darstellung der Bezüge zwischen 
Grundrisskonzeption, Freiraum und 
der umgebenden Bebauung.
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Nutzungskonzept 
Angaben der geplanten Nutzung in 
qm BGF je Nutzungsart (siehe Punkt 
H). Die Kennzahlen der Nutzungen 
sind in einem Formblatt (s. Anlage) 
darzulegen.

Sollte der Teilnehmer besondere Be-
triebskonzepte vorsehen, die eine 
anonyme Bezeichnung nicht zulas-
sen bzw. bestimmte Betreiber vor-
aussetzen, steht es diesem frei, in 
einem zusätzlichen maximal 2 DIN 
A4-Seiten umfassenden Begleit-
schreiben diese besonderen Nutzer 
zu benennen (z.B. soziale oder kultu-
relle Einrichtungen). Entsprechende 
Absichten oder Geschäftsverbindun-
gen sind ggf. durch Absichtserklä-
rungen (sog. Letter of Intent udgl.) 
nachzuweisen. Auf entsprechende 
nicht anonymisierte Hinweise in Plä-
nen, Grundrissen udgl. ist zu verzich-
ten. Die Ausloberin behält sich bei 
Nichtbeachtung eine entsprechende 
Schwärzung oder Unkenntlichma-
chung vor. Der unter (I) geforderte 
Finanzierungsnachweis darf ggf. in 
einer vom Anonymisierungsgebot 
abweichenden Form abgegeben 
werden.

Kaufpreisgebot 
Das Grundstück wird von der Stadt 
Bochum zum Verkauf angeboten. 
Von den zugelassenen Teilnehmern 
ist mit Abgabe des Bebauungs- und 
Nutzungskonzepts gem. 2.2 ein 
Kaufpreisgebot für das Grundstück 
in Höhe von mindestens 920.000,00 
Euro (Mindestgebot) abzugeben.

Dem Gebot ist ein Finanzierungs-
nachweis (bezogen auf die Planung 
des Bieters) eines im Zulassungsbe-
reich (s. 1.3) tätigen Kreditinstitutes 
beizufügen. Das Kaufpreisgebot ist 
mit dem Formblatt vollständig einzu-
reichen und zu unterzeichnen.

Zeit- und Maßnahmenplan
Ein vom Teilnehmer beizufügender 
Zeit- und Maßnahmenplan zeigt 
nachvollziehbar auf, wie die geplante 
Bebauung innerhalb der vorgenann-
ten Zeiträume fertig gestellt wird.
Es wird seitens der Ausloberin erwar-
tet, dass innerhalb von sechs Mona-
ten nach Beschluss der politischen 
Gremien über das Ergebnis des 
Bestgebotsverfahrens ein Kaufver-
trag geschlossen wird. Im Kaufver-
trag wird der Teilnehmer verpflichtet, 

das Bauvorhaben des Teilnahme-
beitrags innerhalb von zwei Jahren 
nach Vertragsabschluss zu beginnen 
und innerhalb von vier Jahren nach 
Vertragsabschluss fertig zu stellen 
Sollte ein Bebauungsplan für den 
Teilnahmebeitrag erforderlich wer-
den, ist anstelle des Datums des 
Vertragsabschlusses das Datum der 
Rechtskraft des Bebauungsplans 
maßgeblich. Vorgenannte Zeitabläu-
fe sind im Zeit- und Maßnahmenplan 
darzustellen. Auf den negativen Ein-
fluss des Erfordernisses eines Be-
bauungsplans auf die Bewertung des 
Teilnahmebeitrags wird gesondert 
verwiesen.

2.3 Beurteilungskriterien

Ausschlusskriterium 
Ein Kaufpreisgebot unter dem Min-
destgebot führt zum Ausschluss vom 
Verfahren.

Die Beurteilung der eingereichten 
Bebauungs- und Nutzungskonzepte 
und Kaufgebote erfolgt durch das 
Auswahlgremium anhand der nach-
folgend aufgeführten Kriterien.
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Das Konzept
Folgende Bewertungskriterien für 
den städtebaulichen Entwurf werden 
zugrunde gelegt: 

Architektur 
• Funktionalität und Gestaltqualität
• Fassaden und Materialien
• Nachhaltigkeit/Energiekonzept/ 
  ökologisches Bauen u.ä.

Städtebau
• Städtebauliche Qualität des
  Konzeptes für die Innenstadt
  Bochum-Wattenscheid
• Einfügung in das städtebauliche  
  Umfeld 
• Aufwertung des Umfeldes des
  Rathaus Wattenscheid und der
  Innenstadt
• Konzept der Außenanlagen
• Erschließung
• Genehmigungsfähigkeit

Nutzungskonzept
• Stärkung der Wattenscheider
  Innenstadt als Wohn-, Einzel-
  handels- (siehe auch Masterplan  
  Einzelhandel), Dienstleistungs-
  standort, bzw. der sozialen Infra- 
  struktur

• Qualität des Wohnungsangebots
• Stellplatzkonzept (Pkw/Fahrräder)
• Genehmigungsfähigkeit 

Kaufpreisgebot
• Höhe des Kaufpreisgebots 

2.4 Bewertungsschema

Die Konzepte werden mit Hilfe einer 
Punktematrix bewertet. Die Beurtei-
lung der Kriterien erfolgt durch Mehr-
heitsentscheidung des Auswahlgre-
miums.

Für die Kriterien können 1-10 Punk-
te erreicht werden. Geringe Qualität 
wird mit 1 Punkt bewertet, sehr gute 
Qualität wird mit 10 Punkten bewer-
tet.

Die einzelnen Kriterien werden auf 
der entsprechenden linearen Skala 
zwischen der niedrigsten (1 Punkt) 
und der höchsten Punktzahl (10 
Punkte) eingeordnet.

Die Kriterien werden wie folgt ge-
wichtet:
• Architektur: 25%
• Städtebau: 25 %
• Nutzungskonzept: 25%
• Kaufpreis: 25%

Das Kriterium „Kaufpreis“ wird eben-
falls objektiv bepunktet, wobei das 
Mindestgebot 1 Punkt erhält und das 
Höchstgebot 10 Punkte. Die Punk-
te der zwischen dem Mindest- und 
dem Höchstgebot liegenden Gebote 
werden durch lineare Interpolation 
ermittelt.

Das Ergebnis der Auswahlsitzung ist 
eine Rangfolge der Konzepte und 
Gebote der engeren Wahl, die sich 
aus der gewichteten Gesamtpunkt-
zahl der Kriterien ergibt.

2.5 Auswahlgremium

Die Beurteilung der Bebauungs- und 
Nutzungskonzepte und Kaufpreis-
gebote der Teilnehmer des Bestge-
botsverfahrens erfolgt durch ein Aus-
wahlgremium.
Das Auswahlgremium setzt sich aus 
externen Fachpreisrichtern, Vertre-
tern der Verwaltung und Vertretern 
der Ortspolitik zusammen.
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2.6 Grundstückskaufvertrag

Das Grundstück wird vom Käufer 
(ausgewählten Teilnehmer) im vor-
handenen Zustand übernommen. 
Rechte des Käufers nach § 437 BGB 
in Bezug auf Sach- und Rechtsmän-
gel werden soweit rechtlich zulässig 
ausgeschlossen. Die Verkäuferin 
haftet auch nicht für Schäden durch 
auf dem Kaufgegenstand vorhande-
ne Bodenverunreinigungen, Berg-
baueinwirkungen oder Kampfmittel.

Der Käufer verpflichtet sich, das 
Bauvorhaben des Teilnahmebei-
trags innerhalb von zwei Jahren 
nach Vertragsabschluss zu beginnen 
und innerhalb von vier Jahren nach 
Vertragsabschluss fertig zu stellen. 
Sollte ein Bebauungsplan für den 
Teilnahmebeitrag erforderlich wer-
den, ist anstelle des Datums des 
Vertragsabschlusses das Datum der 
Rechtskraft des Bebauungsplans 
maßgeblich. Auf den negativen Ein-
fluss des Erfordernisses eines Be-
bauungsplanes auf die Bewertung 
des Teilnahmebeitrages wird geson-
dert verwiesen.

Der Kaufpreis ist mit Kaufvertragsab-
schluss fällig und innerhalb von vier 
Wochen zu zahlen. Sämtliche mit 
dem Verkauf anfallenden Kosten ein-
schließlich der Vertragsnebenkosten 
trägt der Käufer.

Die Ausloberin geht davon aus, 
dass der Kaufvertrag innerhalb von 
sechs Monaten nach Beschluss der 
politischen Gremien über das Er-
gebnis des Bestgebotsverfahrens 
abgeschlossen wird und die Teilneh-
mer die Grundstücksbeschaffenheit 
durch eigene Besichtigung sowie auf 
Grund der von der Ausloberin zur 
Verfügung gestellten Informationen 
sowie die Bedingungen des beigefüg-
ten Musterkaufvertrages akzeptieren 
und insoweit über die vorstehenden 
Regelungen hinaus keine weiteren 
Kosten auf den Kaufpreis ange-
rechnet werden. Sollten gewichtige 
Gründe vorliegen, die in der Realisie-
rung des Teilnahmebeitrags begrün-
det sein müssen, die vorgenannte 
sechsmonatige Frist nicht einhalten 
zu können, behält sich die Ausloberin 
vor, mit dem ausgewählten Teilneh-
mer eine Anhandgabevereinbarung 
abzuschließen (siehe „Anhandgabe 
und Kaufvertragsabschluss“).
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3  Verfahrensablauf

3.1 Zulassung der Teilnehmer

Für die Zulassung zum Verfahren ist 
der Teilnahmeantrag zu stellen (sie-
he Punkt 2.1 Teilnahmevorausset-
zungen | Teilnahmeantrag).

3.2 Versand der Verfahrensunterla-
gen und des Kaufvertragsmusters

Folgende Unterlagen werden den 
Teilnehmern nach der Zulassung zur 
Verfügung gestellt:

Planungsgrundlagen
1.
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

8.
9. 
 

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Formblätter
• -  
• -    
• -    
•  
• -  
•    
• - 
•      
• -     

3.4 Abgabe der Kaufgebote

Abgabetermin für die Gebote mit den 
unter „Geforderte Leistungen für den 
Teilnahmebeitrag“ genannten Leis-
tungen ist der

16.10.2017 bis 16:00 Uhr.

Alle Unterlagen sind zu richten an:
Itten+Brechbühl GmbH
Goethestr. 5
44791 Bochum

Die Unterlagen müssen bis zum vor-
genannten Termin eingegangen sein. 
Der Poststempel gilt nicht. Die Ver-
packungen der Kaufgebote (inklusi-
ve aller erforderlich einzureichenden 
Unterlagen) sind mit dem Vermerk 
„Bestgebotsverfahren Voedestraße 
in Bochum“ zu kennzeichnen. Kauf-
gebote per Fax oder E-Mail sind nicht 
zugelassen. 

Die Kaufgebote und die zugehörigen 
Unterlagen werden nicht zurückge-
sandt. Die Teilnehmer sorgen dafür, 
dass der Nachweis über die recht-
zeitige Einlieferung geführt werden 
kann. Einlieferungsscheine sind da-
her bis zum Abschluss des Verfah-
rens aufzubewahren und auf Anfor-
derung vorzulegen. Die Einlieferung 
muss für den Empfänger porto- und 
zustellungsfrei erfolgen.

3.3 Schriftliche Rückfragen

Die Teilnehmer haben die Möglich-
keit, schriftliche Rückfragen aus-
schließlich per E-Mail vom 21.8.2017 
bis zum 18.09. 2017, 16 Uhr zu 
stellen. Ein Protokoll mit der Beant-
wortung sämtlicher Rückfragen wird 
allen Teilnehmern zur Verfügung ge-
stellt. 

Lage- und Höhenplan (.dxf)
Flurkarte
3-D-Modell
Leitungspläne (Wasser,  Strom, 
Gas, Telekommunikation) (.pdf)
Luftbilder (.jpg)
Grundbuchauszug (.pdf)
Geophysikalische Messungen, 
Dokumentation, Erkundung Luft-
schutzanlage v. 9/2016 (.pdf)
Lageplan Altbausubstanz (.pdf)
Fotodokumentation Bagger- 
schürfe zur Erkundung der  
Luftschutzanlage (.pdf)
Wohnungsmarktbericht 
Bochum 2016 (.pdf)

Analyse zum lokalen Wohnungs- 
markt “Am Beisenkamp“ in 
Bochum (.pdf)
Masterplan Einzelhandel 
(aktuelle Informationen unter 
www.bochum.de)
Musterkaufvertrag (.pdf)
Wohnraumförderung der  S t a d t 
Bochum (aktuelle Informationen
unter www.bochum.de)
Baumschutzsatzung der
Stadt Bochum (aktuelle Informa-
tionen unter www.bochum.de)

Kaufpreisgebot
Formblatt Flächenkenndaten
Verzeichnis eingereichter
Unterlagen
Tarnziffer zur anonymen Teil-
nahme
Terminübersicht/Meilenstein- 
plan (des Bieters)
Verfassererklärung/ 
Realisierungserklärung
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3.6 Sitzung des Auswahlgremiums

Das Auswahlgremium tagt am 
17.11.2017. Die Mitglieder des Aus-
wahlgremiums beurteilen die ein-
gegangenen Teilnahmebeiträge an-
hand der unter Punkt 2.4 genannten 
Kriterien und entscheiden die Rang-
folge der Teilnehmer.
 
Die Ausloberin benachrichtigt alle 
Teilnehmer zeitnah nach der Sitzung 
über die Entscheidung des Aus-
wahlgremiums. Das abschließende 
Protokoll der Sitzung wird allen am 
Verfahren Beteiligten zugesandt.

Das Ergebnis des Bestgebotsverfah-
rens wird den politischen Gremien 
der Stadt Bochum zum Beschluss 
vorgelegt. Im Anschluss wird zwi-
schen der Ausloberin und dem Teil-
nehmer mit dem besten Kaufgebot 
der Abschluss des Kaufvertrags an-
gegangen.

3.5 Vorprüfung 

Die Vorprüfung erfolgt durch den 
Verfahrenssteuerer und Vertreter der 
Stadt Bochum. Die eingereichten Un-
terlagen werden anhand von Prüfkri-
terien durch die Vorprüfung und die 
sachverständigen Beraterinnen und 
Berater geprüft. Die Prüfung erfolgt 
ohne Bewertung, die dem Urteil des 
Auswahlgremiums vorgreifen könn-
te, als Faktenprüfung.
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In der Folge sind durch den ausge-
wählten Teilnehmer der Bauantrag 
zu erarbeiten, die Finanzierung zu 
sichern und der Grundstückskaufver-
trag abzuschließen.

Es wird seitens der Ausloberin erwar-
tet, dass innerhalb von sechs Mona-
ten nach dem Beschluss der politi-
schen Gremien über das Ergebnis 
des Bestgebotsverfahrens ein Kauf-
vertrag abgeschlossen wird.

Sollten sich im Zuge der Erarbeitung 
des Bauantrags gewichtige Gründe 
ergeben, diese Frist nicht einhalten 
zu können, behält sich die Auslo-
berin vor, mit dem Teilnehmer eine 
befristete Anhandgabevereinbarung 
abzuschließen. Gewichtige Gründe 
müssen in der Realisierung des Teil-
nahmebeitrags begründet sein.

Für die Anhandgabe wird ein nicht 
rückzahlbares Anhandgabeentgelt 
in Höhe von 1 % p.a. des Kaufge-
bots innerhalb von 14 Kalendertagen 
nach Abschluss der Anhandgabever-
einbarung fällig. Das Anhandgabe-
entgelt wird – soweit der vereinbarte 
Anhandgabezeitraum eingehalten 
wird – auf den Kaufpreis angerech-
net.

Spätestens mit Vorlage einer rechts-
kräftigen Baugenehmigung wird der 
Grundstückskaufvertrag, entspre-
chend dem Kaufvertragsmuster, auf 
Basis des Kaufgebotes des ausge-
wählten Teilnehmers abgeschlossen.

3.7 Anhandgabe und Kaufver-
tragsabschluss
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4. Terminplan

 Bestgebotsverfahren 
Voedestraße Bochum-Wattenscheid 

 
 

 

Itten+Brechbühl GmbH    Goethestraße 5    44791 Bochum              Seite | 28 von 29 

4 Terminplan 

Der nachfolgende Terminplan wurde verbindlich für das Verfahren erstellt und ist hinsichtlich 
seiner Abgabetermine durch den Teilnehmer einzuhalten. 

!   

Datum  Verfahrensschritte 

10.07.2017 Veröffentlichung des Verfahrens  

07.08.2017 Abgabe Teilnahmeantrag, 16 Uhr beim Verfahrenssteuerer 

21.08.2017 Einladung der zugelassenen Teilnehmer 

21.08.2017 Versand der Unterlagen an zugelassene Teilnehmer 

21.08.2017 Teilnehmer können Fragen stellen (Details/Verfahren/u. a.) 

18.09.2017 
Ende Rückfragefrist (Beantwortung der letzten Fragen ca. 2-5 Tage 
später) 

16.10.2017 Abgabe Teilnahmebeitrag, 16 Uhr beim Verfahrenssteuerer 

17.11.2017 Sitzung des Jurygremiums (in Wattenscheid/Rathaus) 

um 1/2018 Termin für Gremiumssitzung 

um 7/2018 Beurkundung Kaufvertrag 

um 2022 Fertigstellung/Inbetriebnahme Teilnahmebeitrag 

 
  

Der nachfolgende Terminplan wurde verbindlich für das Verfahren erstellt und ist hinsichtlich seiner Abga-
betermine durch den Teilnehmer einzuhalten.
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Zur Erlangung der Zulassung zum Verfahren sind vom Bewerber/der Bewer-
bergemeinschaft die folgenden Anlagen einzureichen (s. auch Rechtliche Rah-
menbedingungen):

• Teilnahmeantrag mit Anerkennung der Verfahrensbedingungen.

5 Anlagen für den Teilnahmeantrag
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Impressum

Stadt Bochum

vertreten durch das 

Amt für Stadtplanung und Wohnen
Hans-Böckler-Straße 19
44777 Bochum
Ansprechpatrtner: Herr Burkhard Huhn
   Frau Dagmar Speulmanns

sowie durch das

Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster
Hans-Böckler-Straße 19
44777 Bochum
Ansprechpartner: Herr Franz Kochanek
   Herr Thomas Mayer

Betreuung des Verfahrens

Itten+Brechbühl GmbH
Goethestr. 5
44791 Bochum
T + 49 234 955 498 51
F + 49 234 955 498 59
M +49 1515 257 25 46
www.ittenbrechbuehl.de
Ansprechpartner: Dipl.- Ing. (FH) Architekt Stefan Bendokat
   Dipl.- Ing. Architektin | Immobilienökonomin Annemarie Lippert

Ausloberin
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Kontakt
Amt für Stadtplanung und Wohnen
Hans-Böckler-Straße 19
44777 Bochum
www.bochum.de


